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Motion
über die Änderung von § 2 Absatz 3
des Steuergesetzes (Referendumsmöglichkeit)

eröffnet am 8. November 2011

Der Regierungsrat wird aufgefordert, bei der nächsten Revision des Steuergesetzes
des Kantons Luzern den § 2Absatz 3 wie folgt zu ändern:

«Der Beschluss des Kantonsrates über den Steuerbezug unterliegt dem fakulta-
tiven Referendum nach § 24 Unterabsatz e der Kantonsverfassung.»

Begründung:
Die neu entfachten Diskussionen um die Erhöhung des Staatssteuersatzes und der
Kommunikation gegenüber dem Substraten hat aufgezeigt, dass sich viele Luzerne-
rinnen und Luzerner wünschen, beim Steuerbezug das letzteWort zu haben.Viele
Einwohner wissen nicht, dass die oberste Entscheidung bezüglich Steuerbezug beim
Parlament liegt und es nicht analog den Gemeinden an Gemeindeversammlungen
oder Urnenabstimmungen zu solchen Beschlüssen kommt.

Mit der Umsetzung dieser Forderung kann dem Bürger vermehrt die fiskalpoli-
tische Verantwortung übereignet werden, was der Zusammenarbeit zwischenVolk
und Behörden nur dienlich sein kann.
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